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§ I Einleitung 

I. Gegenstand der Untersuchung 

Savignys Gelehrtenleben war produktiv wie selten ein anderes. Sein 
rechtswissenschaftliches Werk umfaßt über 20 Bände. Savigny war Mit-
glied des preußischen Staatsrates und Richter am Revisions- und Kas-
sationshof für die rheinischen Gebiete. Er arbeitete im Spruchkolleg der 
juristischen Fakultät in Berlin und in einer Gesetzesrevisionskommis-
sion. Schließlich war er von 1842 bis 1848 preußischer Gesetzgebungs-
minister1. Seine Korrespondenz mit zahlreichen Zeitgenossen, die auch 
Einfluß auf die rechtswissenschaftIiche Literatur gehabt hat, umfaßt 
mehrere tausend Briefe. 

Savigny war einer der Mitbegründer der monumenta germanica 
historia2 und hat in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin das 
Corpus Inscriptionum Latinarum geförderfl. Nicht zuletzt war er ein 
großer akademischer Lehrer, durch dessen Vorlesungen fast 10000 
Studenten gegangen sind4 und zu dessen Privatschülern auch Friedrich 
Wilhelm IV. von Preußen und Max H. von Bayern gehörten5• Die Werke 
seiner Schüler hat Savigny in vielfältiger Weise gefördert6• 

Die Zeit für eine umfassende Würdigung des Lebens und Wirkens 
v. Savignys ist noch nicht reif. Der größte Teil des Savignynachlasses, 

1 Zur Biographie Stoll, Friedrich Karl v. Savigny, Ein Bild seines Lebens 
mit einer Sammlung seiner Briefe, Erster Band, Der junge Savigny, Berlin 
1927; Zweiter Band, Professorenjahre in Berlin 1810 - 1842, Berlin 1929; Drit-
ter Band, Ministerzeit und letzte Lebensjahre, Berlin 1939; zur Savignylitera-
tur vgl. Luig / Dölemeyer, Alphabetisches Verzeichnis der neueren Literatur 
über Friedrich Carl von Savigny (1779 - 1861), Quaderni Fiorentini 8 (1979) 
S. 501 ff. und Erik Wolf, Große Rechtsdenker, S. 537 ff. 

l! Vgl. sein Gutachten abgedruckt bei G. H. Pertz, Das Leben des Ministers 
Freiherr von Stein, 6. Bd. 2. Hälfte, Berlin 1855, Beilage 20, S. 101 ff.; vgl. 
auch den wahrscheinlich an Eichhorn gerichteten und an Stein weitergegebe-
nen Brief Savignys vom 15.3. 1816 (Stein - A.C. 1/14 a), in dem dieser einen 
kurzen Plan der monumenta entwirft (Freiherr von Stein, Briefe und amt-
liche Schriften, 5. Bd., neu bearbeitet von Manfred Botzenhart, Stuttgart 1964, 
S.476 Fn.2 und 5. 

3 Schwarz, AcP 161, 483. 
4 Erik Wolf, Große Rechtsdenker, S. 517. 
5 Landsberg, 3. Abt. 2. Halbband, S. 106 Fn. 1l. 
6 So hat er z. B. für Bethmann-Hollweg eine handschriftliche Kritik zu 

dessen "Handbuch des Civilprozesses" verfaßt (Bethmann-Hollweg, Der römi-
sche Zivilprozeß, Bd. 1, Bonn 1864, S. VII Fn. 1). 
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der sich jetzt in der Universitätsbibliothek Marburg befindet, wird 
gerade erst katalogisiert7 und ist bisher erst ansatzweise ausgewertet 
wordens. In seinem Beitrag "Der unbekannte Savigny" hat Rückert wei-
tere bedeutsame Lücken in unserer Savignykenntnis aufgezeigt9 • Diese 
Lücken bestehen insbesondere hinsichtlich der dogmatischen Arbeit 
Savignysl0. Sein rechts dogmatisches Werk ist bisher noch nicht zusam-
menhängend gewürdigt wordenll , obwohl die Zahl der Arbeiten, die 
sich mit einzelnen dogmatischen Lehren Savignys befassen, im Zuneh-
men begriffen istl2 . 

Eine umfassende Würdigung von Savignys dogmatischem Werk und 
dessen Bedeutung für das BGB würde den Rahmen einer Dissertation 
sprengen. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich daher auf die Unter-
suchung der Bedeutung Savignys für die allgemeinen dogmatischen 
Grundlagen des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs. Dieses Unterneh-
men konnte nur durchgeführt werden, weil es dem Verfasser möglich 
war, auf viele Vorarbeiten im Schrifttum zurückzugreifen. 

Bei der Untersuchung müssen außer Betracht bleiben: 
a) Seine nichtdogmatischen Arbeiten auf dem Gebiet der Rechtsge-

schichte und der Rechtsphilosophie, soweit sie nicht für seine Rechts-
dogmatik von unmittelbarer Bedeutung waren 

b) seine Arbeiten auf dem Gebiet des Strafrechts13 und des Prozeß-
rechts14 

7 Oberhessische Presse Nr.50 v. 28.2.1981, S.4; Marburger Universitäts-
zeitung Nr. 125 v. 15.1. 1981, S. 4. 

S Vgl. etwa Johann Nepomuk Ringseis, Erlebnisse aus der bayrischen Er-
weckungsbewegung, herausgegeben und eingeleitet von Herbert Kadel, Mar-
burg 1981. 

9 Rückert, Quaderni Fiorentini 9 (1980), S. 401 ff. 
10 Rückert, Quaderni Fiorentini 9 (1980), S. 407. 
11 Caroni, Sav.Z.Germ.Abt.86 (1969), S. 102; Kunkel, JZ 1962, 458; Coing, 

Anales de la catedra Francisco Suarez 18 - 19 - 1978 - 1979, S. 85. 
12 Vgl. z. B. die Beiträge in lus Commune Bd. 8 (1979). 
13 De concurso delictorum formali dissertatio, Marburg 1800 (VS IV, 

S. 74 ff.); Lorenz, F. C. v. Savigny und die preußische Strafgesetzgebung, Diss. 
Münster 1957; Gesetz-Revision, Als Manuskript gedruckt (Berlin 1827 - 48), 
Pensum I, Strafgesetzbuch von 1843. 1845 Unter Savignys Leitung durch 
Bischoff bearbeitet. 8. Band. Votum des Justiz-Ministers v. Savigny die Ein-
führung des Strafgesetzbuchs in den Rheinprovinzen betreffend v. 13. März 
1847. 

14 Gesetz-Revision, Als Manuskript gedruckt (Berlin 1827 - 48), Pensum V, 
Civilprozess resp. Novelle v. 21. Juli 1846, 14. Band, Votum des Justiz-Mini-
sters v. Savigny, die Revision der Civil-Prozess-Ordnung betr. (v. 25. Febr. 
1844); Nachträgliches Votum des Justiz-Ministers v. Savigny, die Revision der 
Civil-Prozess-Ordnung betr. Zur Ergänzung u. Modifik. des unt. 25. Febr. ein-
gereicht. Voti bestimmt; Pensum 11, Strafprozeßordnung, 10. Band, Die Prin-
zipienfragen in Beziehung auf eine neue Strafprozessordnung 1846. Die Vor-
rede ist gez. von v. Savigny 3. März 1846. 
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c) seine Arbeiten auf dem Gebiet des Internationalprivatrechts16 sowie 
seine Anmerkungen zu ausländischen Gesetzbüchern (ABGB, code 
civil)16, soweit sie nicht für das deutsche Recht Bedeutung erlangt 
haben 

d) seine Arbeiten auf dem Gebiet heute außerhalb des BGB liegender 
Materien privatrechtlichen Inhalts17 sowie seine auf spezielle privat-
rechtliche Materien bezogenen Lehren18, soweit sie nicht eine allge-
meine Bedeutung erlangt haben. 

In der vorliegenden Arbeit wird also nur die Bedeutung Savignys 
für die allgemeine Dogmatik des BGB untersucht. Die Auseinander-
setzung mit dem gestellten Thema setzt zunächst die Erklärung voraus, 
was die Dogmatik eines Gesetzbuchs ist und welches die allgemeinen 
Grundlagen des BGB sind. Die Dogmatik eines Gesetzbuchs ist dessen 
wissenschaftliche Systematik. Ein System ist die den Gegenständen ent-
sprechende logische Ordnung aller wissenschaftlich erkannten Begriffe, 
Gesetze und Regeln. Logische Ordnung ist das Verhältnis der wissen-
schaftlich erkannten Begriffe, Gesetze und Regeln entsprechend ihrer 
Allgemeinheit19. 

Eine Kodifikation ist die systematische Gesamtregelung der recht-
lichen Verhältnisse einer Gattung durch einen Akt staatlicher Gesetz-
gebung. Durch die systematische Gesamtregelung der rechtlichen Ver-
hältnisse einer Gattung unterscheidet sich eine Kodifikation von einer 
Kompilation20• Im BGB wird der logischen Ordnung der Gesetze da-
durch Rechnung getragen, daß die den speziellen Rechtsgebieten allge-
meinen Vorschriften in einem allgemeinen Teil geregelt sind. 

Diese Lehre von System und Kodifikation vertraten auch die Verfas-
ser des BGB. Sie führten aus, das BGB enthalte ein Rechtssystem. Es 
bestehe nicht aus einer toten Masse nebeneinandergestellter Rechts-
sätze, sondern sei ein organisches Gefüge innerlich zusammenhängen-

16 Gutzwiller, Der Einfluß Savignys auf die Entwicklung des International-
privatrechts, 1923. 

16 Caroni, Der unverstandene Meister? Savignys Bemerkungen zum öster-
reichischen ABGB in: FS Balt, 1978, S. 107 ff.; Demelius, Drei Pandektisten 
über das österreichische ABGB, FS Schönbauer, 1965, S. 8 ff. 

17 Vgl. die Materialien der Wechselrechtskommission, in der Savigny mit-
gearbeitet hat (unten § 10 IIl). 

18 Vgl. z. B. Hütter, Savignys Geldlehre, Diss. Münster 1970; Wollschläger, 
Die Entwicklung der Unmöglichkeitslehre, Köln 1970, aus dem Familienrecht: 
Schenk, Der Familienrath und Savigny, Krit. Viertelj. Schr. 5 (1863), S. 376 ff.; 
Buchholz, Savignys Stellungnahme zum Ehe- und Familienrecht, lus com-
mune 8 (1980), S. 148 ff. 

19 Wolf, Marxistische Wissenschaft, S.31; die Definition des Begriffs logi-
sche Ordnung ist von Ernst Wolf, Marburg, übernommen. 

20 Wolf, FS Müller, S. 870. 
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